
1 
 

 

Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII 

 
Der Landkreis Dachau – Amt für Jugend und Familie Dachau, 
gesetzlich vertreten durch den Landrat, 
dieser vertreten durch die Leiterin des Amtes für Jugend und Familie,  
im Folgenden „Jugendamt“ 
 
und 
 
 
__________________________________________________________________________ 

Bezeichnung des Trägers 

 
im Folgenden „Träger“ 

schließen zur Sicherstellung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII die folgende 
Vereinbarung: 

§ 1 
Allgemeiner Schutzauftrag 

(1) Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche davor zu 
bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder eine 
Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl 
zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII). 

(2) § 8a SGB VIII konkretisiert diesen allgemeinen staatlichen Schutzauftrag als Aufgabe der 
Jugendämter, betont die eigene Verantwortung der freien Träger bei der Wahrnehmung des 
Schutzauftrages und beschreibt Verantwortlichkeiten der beteiligten Fachkräfte der 
Jugendhilfe. 

§ 2 
Einbezogene Einrichtungen und Dienste des Trägers 

In diese Vereinbarung sind alle Einrichtungen und Dienste des Trägers einbezogen, die 
Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch erbringen und hierbei Fachkräfte (§ 72 
SGB VIII) beschäftigen. 

§ 3 
Handlungsschritte 

(1) Nimmt eine Fachkraft gewichtige Anhaltspunkte wahr, teilt sie diese der zuständigen 
Leitung mit. 

(2) Wenn die Vermutung eines gewichtigen Anhaltspunkts für ein Gefährdungsrisiko im 
Rahmen einer kollegialen Beratung nicht ausgeräumt werden kann, ist die Einschätzung des 
Gefährdungsrisikos unter Einbeziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft (§ 6 dieser 
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Vereinbarung) formell vorzunehmen. Dabei sind die Erziehungsberechtigten sowie das Kind 
oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung mit einzubeziehen, soweit dadurch 
der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

(3) Werden Jugendhilfeleistungen zur Abwendung des Gefährdungsrisikos für erforderlich 
gehalten, ist bei den jeweils Berechtigten auf die Inanspruchnahme solcher Leistungen 
hinzuwirken. 

(4) Werden zur Abwendung des Gefährdungsrisikos andere Hilfen für erforderlich gehalten 
(z. B. Gesundheitshilfe, Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz), so ist bei den jeweils 
Berechtigten auf deren Inanspruchnahme hinzuwirken. 

(5) Der Träger unterrichtet unverzüglich das Jugendamt, falls die Gefährdung nicht anders 
abgewendet werden kann. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Jugendhilfeleistungen 
nach § 3 Abs. 3 dieser Vereinbarung oder andere Hilfen nach § 3 Abs. 4 dieser 
Vereinbarung nicht ausreichen oder die jeweils Berechtigten nicht in der Lage oder nicht 
bereit sind, sie in Anspruch zu nehmen oder eine Gefährdungseinschätzung nicht verlässlich 
durchgeführt werden kann. 

(6) Der Träger stellt durch geeignete Maßnahmen die Einhaltung dieser Handlungsschritte 
sicher. 

(7) Weitergehende Vereinbarungen zwischen dem Jugendamt und dem Träger zur 
Erbringung von Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII bleiben von diesen Regelungen 
unberührt. 

§ 4 
Inhalt und Umfang der Mitteilung an das Jugendamt 

Die Mitteilung an das Jugendamt nach § 3 Abs. 5 dieser Vereinbarung enthält mindestens 
und soweit dem Träger bekannt: 

 Name, Anschrift, ggf. abweichender Aufenthaltsort des Kindes oder Jugendlichen, 
Telefonkontaktdaten; 

 Name, Anschrift, ggf. abweichender Aufenthaltsort der Eltern und anderer 
Personensorgeberechtigten, Telefonkontaktdaten; 

 beobachtete gewichtige Anhaltspunkte; 
 Ergebnis der Einschätzung des Gefährdungsrisikos; 
 bereits getroffene und für erforderlich gehaltene weitere Maßnahmen; 
 Beteiligung der jeweils Berechtigten sowie des Kindes oder Jugendlichen, Ergebnis 

der Beteiligung; 
 beteiligte Fachkräfte des Trägers, ggf. bereits eingeschaltete weitere Träger von 

Maßnahmen; 
 weitere Beteiligte oder Betroffene. 

Die Mitteilung hat regelmäßig schriftlich zu erfolgen. Wenn es die besonderen Umstände des 
Einzelfalls erfordern, soll bereits vorab eine mündliche Mitteilung erfolgen. Dem Träger ist 
auf Verlangen eine schriftliche Bestätigung des Eingangs der Meldung zu übermitteln. 

§ 5 
Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 

(1) Der Träger stellt durch geeignete betriebliche Maßnahmen sicher, dass die Fachkräfte 
über die gewichtigen Anhaltspunkte zur Kindeswohlgefährdung unterrichtet sind und hierbei 
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mindestens die in der Anlage zu dieser Vereinbarung enthaltene Liste wichtiger 
Anhaltspunkte beachtet wird. 

(2) Der Träger stellt sicher, dass die von den Fachkräften bereits verwendeten 
diagnostischen Instrumente, Beobachtungslisten und dergleichen auf die vollständige 
Berücksichtigung dieser Anhaltspunkte überprüft und ggf. angepasst werden. 

(3) Diese Verpflichtungen sind insbesondere auch bei Neueinstellungen oder sonstigem 
Personalwechsel zu beachten. 

§ 6 
Beteiligung einer insoweit erfahrenen Fachkraft an der Einschätzung des 

Gefährdungsrisikos 

(1) Unbeschadet sonstiger Regelungen muss die zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos 
zu beteiligende Fachkraft mindestens über folgende Qualifikationen verfügen 

 einschlägige Berufsausbildung (z. B. Sozialpädagogik, Psychologie, Medizin) 
 Qualifizierung durch nachgewiesene Fortbildung,  
 Praxiserfahrung im Umgang mit traumatisierten Kindern und Problemfamilien, 
 Fähigkeit zur Kooperation mit den Fachkräften öffentlicher und freier Träger der 

Jugendhilfe, sowie mit weiteren Einrichtungen, z. B. der Gesundheitshilfe, Polizei, … 
 Kompetenz zur kollegialen Beratung; nach Möglichkeit supervisiorische oder 

coaching-Kompetenzen, 
 persönliche Eignung (z. B. Belastbarkeit, professionelle Distanz, Urteilsfähigkeit). 

(2a) 1. Alternative: Sofern der Träger für die jeweilige Einrichtung oder den jeweiligen Dienst 
selbst eine insoweit erfahrene Fachkraft vorhält, gilt folgende Vereinbarung: 
 
Der Träger stellt sicher, dass eine insoweit erfahrene Fachkraft vorgehalten wird und diese 
dem Jugendamt und den Fachkräften namentlich benannt ist.  
 
Als insoweit erfahrene Fachkraft benennt der Träger:  

___________________________________________________________ (Institution/Person) 
 
Änderungen in der Person oder Institution der insoweit erfahrenen Fachkraft sind dem 
Jugendamt unverzüglich mitzuteilen. 

oder 

(2b) 2. Alternative: Sofern der Träger für die jeweilige Einrichtung oder den jeweiligen Dienst 
selbst keine insoweit erfahrene Fachkraft vorhält, benennt der Träger eine insoweit erfahrene 
Fachkraft eines anderen Trägers, der er sich bedient.  

Als insoweit erfahrene Fachkraft wird für _____________________________________ tätig: 

 

__________________________________________________________________________ 

Institution, Person 
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§ 7 
Einbeziehung der Personensorgeberechtigten/ Erziehungsberechtigten 

Der Träger stellt sicher, dass die jeweils Berechtigten in jedem Verfahrensstadium 
einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird (§ 8a Abs. 4 Satz 1 Ziffer 3 SGB VIII). 

§ 8 
Einbeziehung des Kindes oder des Jugendlichen 

Der Träger beachtet die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gemäß § 8 SGB VIII 
(insbesondere altersgerechte Beteiligung, Aufklärung über Rechte). Davon kann im Einzelfall 
nur abgewichen werden, soweit durch die Einbeziehung ihr wirksamer Schutz in Frage 
gestellt werden würde (§ 8a Abs. 4 Satz 1 Ziff. 3 SGB VIII). 

§ 9 
Dokumentation 

(1) Der Träger stellt sicher, dass die Fachkräfte die Wahrnehmung der Aufgaben und 
Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung umgehend schriftlich und nachvollziehbar 
dokumentieren. 

(2) Unbeschadet weiter gehender Regelungen des Trägers erfasst die Dokumentationspflicht 
alle Verfahrensschritte und muss bei jedem Verfahrensschritt mindestens beinhalten: 
beteiligte Fachkräfte, zu beurteilende Situation, tragende Gründe und Ergebnis der 
Beurteilung, weitere Entscheidungen, Festlegung der Verantwortlichkeit für den nächsten 
Schritt, Zeitvorgaben für Überprüfungen. 

§ 10 
Datenschutz 

Soweit dem Träger bzw. den von ihm beschäftigten Fachkräften zur Sicherstellung dieses 
Schutzauftrags Informationen bekannt werden oder ermittelt werden müssen und die 
Weitergabe dieser Informationen zur Sicherstellung des Schutzauftrags erforderlich ist, 
bestehen keine die Wahrnehmung dieser Aufgabe einschränkenden datenschutzrechtlichen 
Vorbehalte. 
Insofern gilt der Grundsatz, dass Sozialdaten zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden 
dürfen, zu dem sie erhoben worden sind (§ 64 Abs.1 SGB VIII, § 69 Abs.1 Nr. 1 SGB X). Bei 
anvertrauten Daten sind die Regelungen des § 65 Abs.1 Nr. 4 SGB VIII zu beachten. 
Bei der Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft ist § 64 Abs. 2a SGB VIII 
(Anonymisierung, Pseudonomysierung der Falldaten soweit möglich) zu beachten. 

§ 11 
Qualitätssicherung 

Der Träger stellt sicher, dass die zuständigen Leitungen für die sachgerechte Unterrichtung 
der Fachkräfte über die Verpflichtungen aus § 8a SGB VIII Sorge tragen, ebenso für eine 
regelmäßige Auswertung der Erfahrungen mit den getroffenen Regelungen (Evaluation) 
sowie für die Einbeziehung weiterer fachlicher Erkenntnisse. Diese Maßnahmen der 
Qualitätssicherung sind in der Regel einmal jährlich durchzuführen. 
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 § 12 
Inkrafttreten 

Diese Vereinbarung tritt ab sofort in Kraft.  

Die Anlage ist Bestandteil der Vereinbarung. 

 

Für das Jugendamt 

_____________________ den __________________ ___________________________ 

        Steffi Weinhold 
Leiterin des Jugendamtes 

 

Für den Träger 

_____________________ den __________________ ___________________________ 

        Trägervertreter 
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Anlage zur Vereinbarung zwischen Jugendamt und Träger zur Sicherstellung des 
Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII 

Hinweise zur Wahrnehmung und Beurteilung gewichtiger Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 8a SGB VIII – Schutzauftrag 

1. „Gewichtige Anhaltspunkte“ 

Auslöser der Wahrnehmung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII sind „gewichtige 
Anhaltspunkte“ für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen. 

Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sind Hinweise oder Informationen 
über Handlungen gegen Kinder und Jugendliche oder Lebensumstände, die das leibliche, 
geistige oder seelische Wohl des Kindes oder Jugendlichen gefährden, unabhängig davon, 
ob sie durch eine missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung 
des Kindes oder Jugendlichen, durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch das 
Verhalten eines Dritten bestehen (vgl. hierzu auch § 1666 BGB). 

Als Kindeswohl gefährdende Erscheinungsformen lassen sich grundsätzlich unterscheiden 

 körperliche und seelische Vernachlässigung, 
 seelische Misshandlung, 
 körperliche Misshandlung und 
 sexuelle Gewalt. 

Anhaltspunkte für Fachkräfte zur besseren Erkennung von Gefährdungssituationen sind im 
Wesentlichen im Erleben und Handeln des jungen Menschen zu suchen sowie in der 
Wohnsituation, der Familiensituation, dem elterlichen Erziehungsverhalten, der 
Entwicklungsförderung, traumatisierenden Lebensereignissen sowie im sozialen Umfeld. Sie 
müssen in der Anwendung altersspezifisch betrachtet werden. Auf die besondere Situation 
(chronisch) kranker und behinderter Kinder ist Rücksicht zu nehmen. Eine große Rolle spielt 
auch die Fähigkeit und Bereitschaft der Personensorge- oder Erziehungsberechtigten zur 
Problemeinsicht, Mit-wirkungsbereitschaft und der Motivation, Hilfe anzunehmen. 

Anhaltspunkte in der Grundversorgung des jungen Menschen: 

1. Verletzungen des jungen Menschen sind nicht plausibel erklärbar oder selbst 
zugefügt 

2. Ärztliche Untersuchungen und Behandlungen des jungen Menschen werden nicht 
oder nur sporadisch wahrgenommen 

3. Der junge Mensch bekommt nicht genug zu trinken und / oder zu essen 
4. Die Körperpflege des jungen Menschen ist unzureichend 
5. Die Bekleidung des jungen Menschen lässt zu wünschen übrig 
6. Die Aufsicht über den jungen Menschen ist unzureichend 
7. Der junge Mensch hält sich an jugendgefährdenden Orten oder unbekanntem 

Aufenthaltsort auf 
8. Der junge Mensch hat kein Dach über dem Kopf 
9. Der junge Mensch verfügt über keine geeignete Schlafstelle 

Anhaltspunkte in der Familiensituation: 

10. Das Einkommen der Familie reicht nicht 
11. Finanzielle Altlasten sind vorhanden 
12. Der Zustand der Wohnung ist besorgniserregend 
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13. Mindestens ein Elternteil ist psychisch krank oder suchtkrank 
14. Mindestens ein Elternteil ist aufgrund einer chronischen Krankheit oder Behinderung 

gehandicapt 
15. Das Erziehungsverhalten mindestens eines Elternteils schädigt den jungen 

Menschen 
16. Gefährdungen können von den Eltern nicht selbst abgewendet werden, bzw. es 

mangelt an der Problemeinsicht der Eltern 
17. Es mangelt an Kooperationsbereitschaft; Absprachen werden von den Eltern nicht 

eingehalten, Hilfen nicht angenommen 

Anhaltspunkte in der Entwicklungssituation des jungen Menschen: 

18. Der körperliche Entwicklungsstand des jungen Menschen weicht von dem für sein 
Lebensalter typischen Zustand ab 

19. Krankheiten des jungen Menschen häufen sich 
20. Es gibt Anzeichen psychischer Störungen des jungen Menschen 
21. Es besteht die Gefahr einer Suchterkrankung des jungen Menschen und / oder die 

Gesundheit gefährdende Substanzen werden zugeführt 
22. Dem jungen Menschen fällt es schwer, Regeln und Grenzen zu beachten 
23. Mit oder in Kindertagesstätte, Schule, Ausbildungs- oder Arbeitsstelle gibt es starke 

Konflikte 

Anhaltspunkte in der Erziehungssituation: 

24. Die Familienkonstellation birgt Risiken 
25. In der Familie dominieren aggressive Verhaltensweisen 
26. Risikofaktoren in der Biographie der Eltern wirken nach 
27. Frühere Lebensereignisse belasten immer noch die Biographie des jungen Menschen 
28. Die Familie ist sozial und / oder kulturell isoliert 
29. Der Umgang mit extremistischen weltanschaulichen Gruppierungen gibt Anlass zur 

Sorge 

In den vom Bayerischen Landesjugendamt herausgegebenen Sozialpädagogischen 
Diagnosetabellen sind diese Anhaltspunkte berücksichtigt. Soweit beim Träger andere 
diagnostische Instrumente, Beobachtungslisten und dergleichen verwendet werden, sind sie 
auf Vollständigkeit zu überprüfen. 

2. Einschätzung des Gefährdungsrisikos 

Die Verfahrensdauer von der ersten Wahrnehmung einer Gefährdung bis zur konkret 
notwendigen Reaktion (z. B. Gespräch mit den Personensorgeberechtigten, Angebot von 
Hilfen, Mitteilung an das Jugendamt) ist umso kürzer, je gravierender die Gefährdung ist. 
Bereits bei der ersten Gefährdungseinschätzung ist daher abzuwägen, ob ein sofortiges 
Handeln erforderlich ist oder ob und wie lange zugewartet werden kann. 

Weiterhin ist die Schutzbedürftigkeit maßgeblich nach dem Alter, dem Entwicklungsstand 
und dem aktuellen gesundheitlichen Zustand zu beurteilen. Je jünger das Kind, desto höher 
ist das Gefährdungsrisiko einzuschätzen, ebenso wie bei bereits vorhandenen 
Entwicklungsverzögerungen, bei chronischer Krankheit oder einer Behinderung. 

Das Ergebnis der Einschätzung des Gefährdungsrisikos ist umgehend schriftlich und 
nachvollziehbar zu dokumentieren. 

 


